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Norm

ZPO §502 Abs4 Z1 HIV1

ZPO §503 Z2 C7

Rechtssatz

Auch in einer Grundsatzrevision sind - eine gehörig ausgeführte Rechtsrüge vorausgesetzt - auch andere als die im

Berufungsurteil und in der Revision aufgeworfenen Rechtsfragen zu prüfen, wenn sie ebenfalls von erheblicher

Bedeutung sind oder sich aus einer abweichenden Beurteilung der geltendgemachten erheblichen Rechtsfrage

ergeben.

Entscheidungstexte

4 Ob 395/83

Entscheidungstext OGH 08.11.1983 4 Ob 395/83

Veröff: ÖBl 1984,116

4 Ob 382/85

Entscheidungstext OGH 10.12.1985 4 Ob 382/85

Vgl auch; Veröff: GRURInt 1986,656 (Knaak) = ÖBl 1986,10 = MR 1986 H1,24 (mit Anmerkung S 11)

4 Ob 362/86

Entscheidungstext OGH 29.09.1986 4 Ob 362/86

nur: Auch in einer Grundsatzrevision sind - eine gehörig ausgeführte Rechtsrüge vorausgesetzt - auch andere als

die im Berufungsurteil und in der Revision aufgeworfenen Rechtsfragen zu prüfen, wenn sie ebenfalls von

erheblicher Bedeutung sind. (T1)

4 Ob 578/87

Entscheidungstext OGH 17.11.1987 4 Ob 578/87

nur T1

4 Ob 506/88

Entscheidungstext OGH 12.01.1988 4 Ob 506/88

Auch; nur T1; Veröff: ÖBA 1988,293

4 Ob 355/86

Entscheidungstext OGH 13.09.1988 4 Ob 355/86

Auch; nur T1; Veröff: ÖBl 1989,84

3 Ob 503/89

Entscheidungstext OGH 26.04.1989 3 Ob 503/89

nur: Auch in einer Grundsatzrevision sind - eine gehörig ausgeführte Rechtsrüge vorausgesetzt - auch andere als

die im Berufungsurteil und in der Revision aufgeworfenen Rechtsfragen zu prüfen, wenn sie sich aus einer

abweichenden Beurteilung der geltendgemachten erheblichen Rechtsfrage ergeben. (T2)

2 Ob 601/89

Entscheidungstext OGH 28.03.1990 2 Ob 601/89
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